
Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in 
der Fassung vom 01.04.1993 (GVBl. S. 534), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
21.03.2005 (GVBl. I S. 229), der §§ 39 bis 41 des Hessischen Wassergesetzes (HWG) vom 
06.05.2005 (GVBl. I S. 305), der §§ 1 bis 5a, 9 bis 12 des Hessischen Gesetzes über kom-
munale Abgaben (KAG) vom 17.03.1970 (GVBl. I S. 225), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 31.01.2005 (GVBl. I S. 54), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad So-
den am Taunus in der Sitzung am 11.10.2006 folgende  
 
 
 

WASSERVERSORGUNGSSATZUNG (WVS) 
 
beschlossen. 

I - Allgemeines 
 

§1 
Öffentliche Einrichtung 

 
Die Stadt Bad Soden am Taunus - Eigenbetrieb Stadtwerke -, nachstehend Stadtwerke 
genannt, betreibt in Erfüllung ihrer Pflicht zur Wasserversorgung Wasserversorgungsanla-
gen als öffentliche Einrichtung. Die Stadtwerke bestimmen Art und Umfang dieser Anlagen 
sowie den Zeitpunkt ihrer Schaffung, Erneuerung und Erweiterung. 
 
 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
Die in dieser Satzung verwendeten Begriffe haben folgende Bedeutung: 
 
Wasserversorgungs-
anlage 

- Verbindungsleitung ab Wassergewinnungsanlage bzw. 
Einspeiseort aus fremden Versorgungsunternehmen, Was-
seraufbereitungsanlagen, Druckerhöhungsanlagen, Hoch-
behälter einschließlich Pumpwerke, Versorgungsleitungen. 
 
Zu den Wasserversorgungsanlagen gehören auch Einrich-
tungen Dritter, deren sich die Stadtwerke zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben bedienen oder zu deren Schaffung, Erweiterung, 
Erneuerung oder Unterhaltung sie beitragen.  

   
Anschlussleitung - die Wasserleitung einschließlich Anbohrschelle, Anschluss-

formstück mit integriertem Anschlussschieber von der Ver-
sorgungsleitung ab bis einschließlich Messeinrichtung der 
Stadtwerke. 
 

Messeinrichtung - bestehend aus Absperrventil, Wasserzähler mit Befesti-
gungsbügel, KfR-Ventil (kombiniertes Freistromventil mit 
integriertem Rückflussverhinderer - Hauptabsperrvorrich-
tung). 
 

Wasserverbrauchsanlage - die Wasserleitungen auf dem Grundstück selbst ab 
Messeinrichtung der Stadtwerke sowie die sonstigen Was-
serverbrauchseinrichtungen auf dem Grundstück. 

 
Anschlussnehmer 
(-inhaber) 

- Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte. 
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Wasserabnehmer - alle zur Entnahme von Trinkwasser auf dem Grundstück 
Berechtigten und Verpflichteten sowie alle, die der Wasser-
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versorgungsanlage Trinkwasser entnehmen 

   
Grundstück - das Grundstück im Sinne des Grundbuchrechtes  
 
 
 

II - Anschluss und Benutzung 
 
 

§ 3 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Anschlussnehmer(-inhaber), auf deren Grundstücken Trink- und/oder Betriebswasser 

benötigt wird, haben die Pflicht, diese Grundstücke an die Wasserversorgungsanlage 
anschließen zu lassen, wenn sie durch eine betriebsfertige Versorgungsleitung er-
schlossen sind. Die Anordnung des Anschlusses kann durch öffentliche Bekanntma-
chung erfolgen.  

 
(2) Wasserabnehmer sind verpflichtet, ihren Trinkwasserbedarf aus der Wasserversor-

gungsanlage zu decken.  
 
(3) Die Stadtwerke räumen dem Wasserabnehmer im Rahmen des ihr wirtschaftlich Zu-

mutbaren die Möglichkeit ein, die Entnahme auf einen von ihm gewünschten 
Verbrauchszweck oder auf einen Teilbedarf zu beschränken. Dies bezieht sich aus-
schließlich auf Brauchwasser zur Gartenbewässerung, zur WC-Spülung, zum Putzen, 
zum Wäschewaschen.  

 
(4) Der Anschlussnehmer(-inhaber) hat den Stadtwerken vor der Errichtung einer 

Brauchwasseranlage schriftlich Mitteilung zu machen. Es muss technisch sicherge-
stellt sein, dass aus seiner Brauchwasseranlage keine Rückwirkungen auf die Was-
serverbrauchsanlage und die Wasserversorgungsanlage eintreten können und das 
Brauchwasser - mit Ausnahme das für die Gartenbewässerung - über einen geeichten 
und beglaubigten Sonderwasserzähler gemessen wird.  

 
 

§ 4 
Grundstücksanschluss 

 
(1) Jedes Grundstück ist gesondert und unmittelbar an die Wasserversorgungsanlage 

anzuschließen.  
 
(2) Die Anschlussleitung darf nicht über ein anderes Grundstück geführt und an die  

Wasserversorgungsanlage angeschlossen werden. Das gilt auch dann, wenn diese 
anderen Grundstücke im Eigentum des Anschlussnehmers des schon angeschlosse-
nen Grundstückes stehen.  

 Ausnahmen können auf Antrag nur gestattet werden, wenn die Einrichtung, Benut-
zung und Unterhaltung der Anschlussleitung durch Grunddienstbarkeit gesichert sind.  
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(3) Die Stadtwerke sind bei einer nachträglichen Grundstücksteilung für das nicht an die 

Wasserversorgungsanlage angeschlossene Grundstück unter angemessener Frist-
setzung im Rahmen der Aufgabenerfüllung nach § 3 Abs. 1 und 2 dieser Satzung er-
mächtigt, die zur Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges erforderli-
chen Maßnahmen zu ergreifen.  

 
(4) Die Stadtwerke bestimmen Lage, Art und Trasse und lichte Weite der Anschluss-

leitung nach den Grundstücksverhältnissen und der Lage der Wasserversorgungsan-
lage. Jedes Grundstück erhält grundsätzlich nur einen Anschluss. Ausnahmen vom 
Satz 2 bedürfen der Genehmigung durch die Stadtwerke.  

 
(5) Jede Änderung der Nutzung bzw. Ausnutzung des Grundstückes berechtigen die 

Stadtwerke zur Überprüfung der Anschlussleitung. Anschlussleitungen, die nicht mehr 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen, sind zu erneuern.  

 
(6) Die Anschlussleitung steht im Eigentum der Stadt Bad Soden am Taunus. Sie wird 

ausschließlich von den Stadtwerken oder eines von ihr beauftragten Unternehmers 
auf Kosten des Anschlussnehmers hergestellt, erneuert, verändert, repariert, unter-
halten oder beseitigt. Für die Kostenerstattung gilt § 25 dieser Satzung. Der Wasser-
abnehmer darf nicht auf die Anschlussleitung einwirken oder einwirken lassen.  

 
(7) Unabhängig der Vorgaben in Abs. 6 können die Stadtwerke auf Antrag zulassen, 

dass die Erdarbeiten auf dem Grundstück vom Anschlussnehmer oder dessen Beauf-
tragten durchgeführt werden. Die Leitungsverlegung und die erforderliche 
Leitungsummantelung mit Sand erfolgt durch die Stadtwerke oder eines von ihr beauf-
tragten Unternehmers auf Kosten des Anschlussnehmers.  

 
(8) Die Einführung der Anschlussleitung in das Gebäude wird von den Stadtwerken ca. 

1 m über Geländeniveau zu Lasten des Grundstückseigentümers vermarkt.  
 
 

§ 5 
Wasserverbrauchsanlagen 

 
(1) Wasserverbrauchsanlagen müssen nach den jeweils geltenden bau- und wasser-

rechtlichen Vorschriften sowie nach den anerkannten Regeln der Technik geplant, 
hergestellt, unterhalten, erweitert und betrieben werden. Bau- und Installationsarbei-
ten dürfen allein durch dafür zugelassene Unternehmer ausgeführt werden. Als An-
haltspunkt hierfür dient das Installateurverzeichnis der Stadtwerke. 

 
(2) Die Wasserverbrauchsanlagen sind so zu betreiben, dass Störungen anderer Was-

serabnehmer, störende Rückwirkungen auf die Wasserversorgungsanlage oder Was-
serverbrauchsanlagen Dritter oder Auswirkungen auf die Güte des Trinkwassers aus-
geschlossen sind. Während der kalten Jahreszeit haben alle Wasserabnehmer auf 
dem Grundstück die notwendigen Frostschutzmaßnahmen zu treffen.  

 
(3) Erweiterungen und Änderungen der Wasserverbrauchsanlage sowie die Verwendung 

zusätzlicher Verbrauchseinrichtungen sind, soweit sich Bemessungsgrößen ändern 
oder sich die vorzuhaltende Leistung wesentlich erhöht, den Stadtwerken schriftlich 
mitzuteilen. 
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§ 5 a 

Inbetriebsetzung der Wasserverbrauchsanlage 
 
(1) Jede Inbetriebsetzung der Wasserverbrauchsanlage ist bei den Stadtwerken zu bean-

tragen.  
 
(2) Die Stadtwerke oder dessen Beauftragte schließen die Wasserverbrauchsanlage auf 

Kosten des Anschlussnehmers nach Vorlage der Abnahmebescheinigung durch das 
Installationsunternehmen an die Anschlussleitung an und setzen sie in Betrieb.  

 
§ 5 b 

Überprüfung der Wasserverbrauchsanlage  
 
(1) Die Stadtwerke sind berechtigt aber nicht verpflichtet, die Wasserverbrauchsanlage 

zu überprüfen. Sie haben den Anschlussnehmer auf erkannte Sicherheitsmängel 
aufmerksam zu machen und können deren Beseitigung verlangen.  

 
(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche  

Störungen erwarten lassen, so sind die Stadtwerke berechtigt, den Anschluss oder 
die Versorgung zu verweigern; bei Gefahr für Leib oder Leben sind sie hierzu ver-
pflichtet.  

 
(3) Eine vertragliche oder deliktische Haftung der Stadtwerke wird durch die Über-

prüfung und den Anschluss der Wasserverbrauchsanlage an die Wasserversor-
gungsanlage nicht begründet. Die Stadtwerke haften ausnahmsweise für Personen-
schäden, die dem Abnehmer aus einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzung der 
Hinweispflicht nach § 5 b (1) Satz 2 dieser Satzung durch ihre Organe, Erfüllungs- 
oder Verrichtungsgehilfen entstehen.  

 
§ 6 

Art der Versorgung 
 
(1) Das Wasser muss den für Trinkwasser geltenden Rechtsvorschriften und den aner-

kannten Regeln der Technik entsprechen. Die Stadtwerke sind verpflichtet, das Was-
ser mit einem Druck zu liefern, der für eine einwandfreie Deckung des üblichen Be-
darfs in dem betreffenden Versorgungsgebiet erforderlich ist. Sie sind berechtigt, die 
Beschaffenheit und den Druck des Wassers im Rahmen der gesetzlichen und behörd-
lichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik zu ändern, falls dies 
in besonderen Fällen aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen zwingend not-
wendig ist; dabei sind die Belange des Wasserabnehmers möglichst zu berücksichti-
gen.  

 
(2) Stellt der Wasserabnehmer Anforderungen an Beschaffenheit und Druck des Was-

sers, die über die Verpflichtungen nach Abs. 1 hinausgehen, so obliegt es ihm, die er-
forderlichen Vorkehrungen zu treffen.  

 
§ 7 

Genehmigungspflicht 
 
(1) Ohne vorherige Genehmigung der Stadtwerke darf der Wasserversorgungsanlage 

kein Wasser entnommen werden.  
 
 
 

01/2007 



 5
 
(2) Die Herstellung und jede Änderung der Anschlussleitung bedürfen der Genehmigung 

durch die Stadtwerke. Der Antrag ist schriftlich unter Verwendung der bei den Stadt-
werken erhältlichen Vordrucke in zweifacher Ausfertigung zu stellen.  

 Die Stadtwerke können Ergänzungen zu den vorgelegten Unterlagen und andere 
Nachweise verlangen oder eine Nachprüfung durch Sachverständige fordern, wenn 
dies aus sachlichen Gründen erforderlich ist.  

 
§ 8 

Umfang der Versorgung, Benachrichtigung bei  
Versorgungsunterbrechungen 

 
(1) Die Stadtwerke sind verpflichtet, Wasser am Ende der Anschlussleitung jederzeit zur 

Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht 
 
 a) soweit zeitliche Beschränkungen zur Sicherstellung der öffentlichen Wasserver-

sorgung erforderlich oder nach dieser Satzung vorbehalten sind, 
 
 b) soweit und solange die Stadtwerke an der Versorgung durch höhere Gewalt oder 

sonstige Umstände, deren Beseitigung ihr wirtschaftlich nicht zugemutet werden 
kann, gehindert ist.  

 
(2) Die Versorgung kann unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme betriebsnot-

wendiger Arbeiten erforderlich ist. Die Stadtwerke haben jede Unterbrechung oder 
Unregelmäßigkeit unverzüglich zu beheben.  

 
(3) Die Stadtwerke haben die Wasserabnehmer bei einer nicht nur für kurze Dauer beab-

sichtigten Unterbrechung der Versorgung rechtzeitig in geeigneter Weise zu unterrich-
ten. Die Pflicht zur Benachrichtigung entfällt, wenn die Unterrichtung  

 
 1. nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und die Stadtwerke dies nicht 

zu vertreten haben oder 
 
 2. die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzögern würde.  
 

§ 9 
Haftung bei Versorgungsstörungen 

 
(1) Für Schäden, die Wasserabnehmer durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder 

durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung erleiden, haften die Stadtwerke aus dem 
Benutzungsverhältnis oder unerlaubter Handlung im Falle 

 
 a) der Tötung oder Körperverletzung, es sei denn, dass der Schaden von den Stadt-

werken oder einem ihrer Bediensteten oder ihrem Erfüllungsgehilfen oder  
einem Verrichtungsgehilfen weder vorsätzlich noch fahrlässig verursacht worden 
ist,  

 
 b) eines Sachschadens, es sei denn, dass dieser weder durch Vorsatz noch durch 

grobe Fahrlässigkeit der Stadtwerke oder eines ihrer Bediensteten oder ihrer Er-
füllungsgehilfen oder eines Verrichtungsgehilfen verursacht worden ist, 

 
 c) eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch Vorsatz noch 

durch grobe Fahrlässigkeit der Stadtwerke oder eines vertretungsberechtigten  
Organs verursacht worden ist.  
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 § 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vorsätzlichem Han-

deln von Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen anzuwenden. 
 
(2) Absatz 1 ist auch auf Ansprüche anzuwenden, die gegen ein drittes Wasserversor-

gungsunternehmen aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden. Die Stadt-
werke sind verpflichtet, auf Verlangen über die mit der Schadensverursachung durch 
ein drittes Unternehmen zusammenhängenden Tatsachen Auskunft zu geben, soweit 
sie ihnen bekannt sind oder von ihnen in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können 
und ihre Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist.  

 
(3) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter € 15,00 (netto). 
 
(4) Der Wasserabnehmer hat den Schaden unverzüglich den Stadtwerken mitzuteilen. 

Kommt der Wasserabnehmer dieser Obliegenheit nicht nach, verliert er seinen An-
spruch auf Schadenersatz gegen die Stadtwerke, es sei denn, das Unterbleiben der 
Mitteilung hatte weder Einfluss auf die Feststellung des schädigenden Ereignisses 
noch auf den Umfang des eingetretenen Schadens.  

 
§ 10 

Verjährung von Schadensersatzansprüchen 
 
(1) Schadensersatzansprüche der in § 9 bezeichneten Art verjähren in drei Jahren von 

dem Zeitpunkt an, in welchem der Ersatzberechtigte von dem Schaden, von den Um-
ständen, aus denen sich seine Anspruchsberechtigung ergibt, und von dem Ersatz-
pflichtigen Kenntnis erlangt, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in fünf Jahren von 
dem schädigenden Ereignis an.  

 
(2) Schweben zwischen dem Ersatzpflichtigen und dem Ersatzberechtigten Verhandlun-

gen über den zu leistenden Schadensersatz, so ist die Verjährung gehemmt, bis der 
eine oder andere Teil die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert.  

 
§ 11 

Messeinrichtungen 
 
(1) Die Stadtwerke ermitteln die zur Verfügung gestellte Wassermenge durch Messein-

richtungen nach Maßgabe von § 4 Abs. 1 und 4 und bestimmen deren Art, Zahl und 
Größe sowie den Anbringungsort. Dieser ist unmittelbar nach der Hauseinführung, 
maximal jedoch 2 m dahinter, festgelegt.  

 
(2) Die Stadtwerke verlangen, dass der Anschlussnehmer auf eigene Kosten einen ge-

eigneten Schacht mit tagwasserdichter Abdeckung oder Schrank für die  
Messeinrichtung von den Stadtwerken oder einem von ihnen beauftragten Unterneh-
mer herstellen oder anbringen lässt, wenn 

 
 1. das Grundstück unbebaut ist oder  
 
 2. die Versorgung des Grundstückes mit einer Anschlussleitung erfolgt, die unver-

hältnismäßig lang ist (über 15 m, gemessen ab Wasserversorgungsanlage bis 
Hauseinführung) oder nur unter besonderen Erschwernissen verlegt werden kann 
oder 

 
 3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers vorhanden ist.  
 
 4. die Anschlussleitung überbaut ist oder überbaut werden soll.  
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 Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, den in Satz 1 genannten Schacht oder Schrank 

in ordnungsgemäßem Zustand und jederzeit zugänglich zu halten. Er kann die Verle-
gung dieser Einrichtungen auf seine Kosten verlangen, wenn sie an der bisherigen 
Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind und nach der Verlegung das Ab-lesen nicht 
beeinträchtigt wird. Der Wasserzählerschacht darf nur in begründeten Ausnahmefäl-
len mehr als 2 m hinter der Grundstücksgrenze errichtet werden.  

 
(3) Die Messeinrichtung ist vom Anschlussnehmer vor Frost, Abwasser, Niederschlags- 

wasser und Grundwasser zu schützen. 
 
(4) Der Anschlussnehmer kann von den Stadtwerken die Nachprüfung des Wasserzäh-

lers durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des 
Eichgesetzes verlangen. Die Kosten der Prüfung fallen den Stadtwerken zur Last, 
falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst 
dem Anschlussnehmer.  

 
(5) Die Wasserzähler werden von den Stadtwerken oder von einem von ihnen beauftrag-

ten Unternehmen beschafft, ein- und ausgebaut, erneuert, unterhalten und geeicht. 
Die jeweiligen tatsächlichen Ein- und Ausbauaufwendungen für die Zähler  
gehen zu Lasten der Stadtwerke. Hierfür erheben die Stadtwerke eine Zählermiete  
(§ 27). Bei einem Frostschaden des Wasserzählers gehen sämtliche Aufwendungen 
zu Lasten des Anschlussnehmers.  

 
(6) Bei Austausch des Wasserzählers beträgt die Widerspruchsfrist gegen den dabei 

festgestellten Zählerstand 14 Tage. Eine gewünschte Überprüfung des ausgetausch-
ten Wasserzählers muss ebenfalls innerhalb dieser Frist beantragt werden.  

 
(7) Die Wasserzähler werden von den Stadtwerken oder von einem von ihnen beauftrag-

ten Unternehmen zum Zwecke der Gebührenerhebung nach § 26 Abs. 1 abge-lesen. 
Die Wasserbenutzungsgebühren richten sich ausschließlich nach dem Hauptwasser-
zähler am Ende der Anschlussleitung.  

 
(8) Der Zutritt zu der Messeinrichtung Wasserzähleinrichtung, das Ablesen des Wasser-

zählers sowie der Ein-, Aus- und Wiedereinbau des Zählers muss jederzeit und ohne 
Erschwernisse möglich sein.  

 
§ 12 

Einstellen der Versorgung 
 
(1) Die Stadtwerke können die Versorgung einstellen, wenn der Anschlussnehmer den 

Bestimmungen der Satzung zuwiderhandelt und das Einstellen erforderlich ist, um 
 
 a) eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen abzu- 

wehren, 
 
 b) den Verbrauch von Wasser unter Umgehen, durch Beeinflussen oder vor Anbrin-

gen der Messeinrichtungen zu verhindern oder 
 
 c) den Wasserverlust bei einer Leckage der Anschlussleitung zu minimieren. Hier-

bei ist, soweit möglich, von den Stadtwerken eine Notwasserversorgung für die 
Zeit der Rohrbruchbehebung zu erstellen.  

 
 d) zu gewährleisten, dass Störungen anderer Anschlussnehmer, störende Rückwir-

kungen auf Einrichtungen der Stadt, der Stadtwerke oder Dritter oder Rückwir-
kungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind.  
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(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei fehlendem Ausgleich einer fälli-

gen und angemahnten Gebührenschuld sind die Stadtwerke berechtigt, die Versor-
gung zwei Wochen nach Androhung einzustellen. Dies gilt nicht, wenn der An-
schlussnehmer darlegt, dass die Folgen des Einstellens außer Verhältnis zur Schwe-
re der Zuwiderhandlung stehen und zu erwarten ist, dass er seinen Verpflichtungen 
nachkommt. Die Stadtwerke können mit der Mahnung zugleich die Einstellung der 
Versorgung androhen. 

 
 

III - Abgaben und Kostenerstattung (Kostendeckung) 
 
a) Beiträge 

§ 13 
Wasserbeitrag 

 
(1) Die Stadtwerke erheben zur Deckung des Aufwands für die Schaffung der Wasser-

versorgungsanlagen Beiträge, die nach der Veranlagungsfläche bemessen werden. 
Die Veranlagungsfläche ergibt sich durch Vervielfachen der Grundstücksfläche (§ 14) 
mit dem Nutzungsfaktor (§§ 15 bis 18). 

 
(2) Der Beitrag beträgt für das Verschaffen einer erstmaligen Anschlussmöglichkeit 

(Schaffensbeitrag) an die Wasserversorgungsanlagen € 12,95/m² Veranlagungs-
fläche. Der Beitrag beinhaltet die gesetzliche Mehrwertsteuer. 

 
§ 14 

Grundstücksfläche  
 
(1) Als Grundstücksfläche im Sinne von § 13 Abs. 1 gilt bei Grundstücken im Bereich 

eines Bebauungsplanes grundsätzlich die Fläche, auf die der Bebauungsplan die 
bauliche, gewerbliche oder sonstige (wasserbeitragsrechtlich relevante) Nutzungs-
festsetzung bezieht; für außerhalb des Bebauungsplanbereichs liegende Grund-
stücksteile gelten die nachfolgenden Vorschriften in Abs. 2 und 3 entsprechend.  

 
(2) Wenn ein Bebauungsplan nicht besteht, gilt 
 
 a) bei Grundstücken im Innenbereich grundsätzlich die Fläche des Grundbuch-

grundstücks, 
 

b) bei Grundstücken im Innenbereich, die in den Außenbereich hineinragen, die 
Fläche bis zu einer Tiefe von 50,0 m, ausgehend von derjenigen Grundstückssei-
te, die – aus der Sicht des Innenbereichs – dem Außenbereich zugewandt ist  
(regelmäßig die gemeinsame Grenze des Grundstücks und der Erschließungsan-
lage, in welcher die Wasserversorgungsleitung verlegt ist). Bei darüber hinaus-
greifender – in den Außenbereich sich erstreckender – baulicher, gewerblicher 
oder sonstiger (wasserbeitragsrechtlich relevanter) Nutzung des Grundstücks ist 
die Tiefe der übergreifenden Nutzung dergestalt zu berücksichtigen, dass die be-
baute oder gewerblich genutzte/aufgrund einer Baugenehmigung bebaubare  
 oder gewerblich nutzbare Fläche einschließlich einer Umgriffsfläche in einer  
Tiefe von 50,0 m – vom jeweils äußeren Rand der baulichen oder gewerblichen 
Nutzung/Nutzbarkeit gemessen – in Ansatz gebracht wird. Von der verbleibenden 
Restfläche wird 1/10 berücksichtigt.  
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 Grundstücksteile, die sich lediglich als wegemäßige Verbindung zum eigentlichen 

Grundstück darstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unberück-
sichtigt, wenn sie an der breitesten Stelle 15,0 m nicht überschreiten.  

 
(3) Bei Grundstücken im Außenbereich gilt die bebaute oder gewerblich genutzte/ auf-

grund einer Baugenehmigung bebaubare oder gewerblich nutzbare Fläche ein-
schließlich einer Umgriffsfläche in einer Tiefe von 50,0 m – vom jeweils äußeren Rand 
der baulichen oder gewerblichen Nutzung/Nutzbarkeit gemessen – zuzüglich 1/10 der 
danach verbleibenden Restfläche des Grundstücks.  

 Gänzlich unbebaute oder gewerblich nicht genutzte Grundstücke, die tatsächlich an 
die öffentliche Einrichtung angeschlossen sind, werden mit 1/10 ihrer Grundstücksflä-
che berücksichtigt.  

 
§ 15 

Nutzungsfaktor in beplanten Gebieten 
 
(1) Der Nutzungsfaktor in beplanten Gebieten bestimmt sich nach der Zahl der im Be-

bauungsplan festgesetzten Vollgeschosse. Hat ein neuer Bebauungsplan den Verfah-
rensstand des § 33 Abs. 1 Nr. 1 BauGB erreicht, ist dieser maßgebend. Werden die 
Festsetzungen des Bebauungsplans überschritten, ist die genehmigte oder vorhan-
dene Zahl der Vollgeschosse, Gebäudehöhe oder Baumassenzahl zugrunde zu le-
gen.  

 
 Der Nutzungsfaktor beträgt: 
 a) bei eingeschossiger Bebaubarkeit   1,00 
 b) bei zweigeschossiger Bebaubarkeit   1,25 
 c) bei dreigeschossiger Bebaubarkeit   1,50 
 d) bei viergeschossiger Bebaubarkeit   1,75 
 e) bei jedem weiteren Vollgeschoss 
   erhöht sich der Nutzungsfaktor um    0,25 
 
(2) Ist nur die zulässige Gebäudehöhe (Traufhöhe) festgesetzt, gilt als Zahl der Vollge-

schosse die höchst zulässige Höhe geteilt durch 2,2, wobei Bruchzahlen kaufmän-
nisch auf- oder abgerundet werden. In Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten i.S. 
v. § 11 BauNVO erfolgt die Teilung in Abweichung zu Satz 1 durch 3,5. 

 
(3) Ist weder die Zahl der Vollgeschosse noch Gebäudehöhe, sondern nur eine Baumas-

senzahl festgesetzt, ist sie durch 3,5 zu teilen, wobei Bruchzahlen kaufmännisch auf 
volle Zahlen auf- oder abgerundet werden.  

 
(4) Bei Grundstücken, für die der Bebauungsplan  
 
 a) Gemeinbedarfsflächen ohne Festsetzung der Anzahl der Vollgeschosse oder 

anderer Werte, anhand derer die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 2 und 3 fest-
gestellt werden könnte, vorsieht, gilt 1,25, 

 
 b) nur gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festsetzt oder bei denen die zulässige 

Bebauung im Verhältnis zu dieser Nutzung untergeordnete Bedeutung hat, gilt 
1,00, 

 
 c) nur Friedhöfe, Freibäder, Sportplätze sowie sonstige Anlagen, die nach ihrer 

Zweckbestimmung im Wesentlichen nur in einer Ebene genutzt werden können, 
gestattet, gilt für die bebaubaren Teile dieser Grundstücke 1,00, für die Rest-
fläche 0,20, 

 
01/2007 



 10
 
 d) nur Garagen oder Stellplätze zulässt, gilt 0,50, 
 
 e) landwirtschaftliche Nutzung festsetzt, gilt 0,10, 
 
 f) Dauerkleingärten festsetzt, gilt 0,50, 
 
 g) Kirchengebäude oder ähnliche Gebäude mit religiöser Zweckbestimmung fest-

setzt, gilt 1,25 
 
 als Nutzungsfaktor.  
 
(5) Sind für ein Grundstück unterschiedliche Vollgeschosszahlen, Gebäudehöhen oder 

Baumassenzahlen festgesetzt, ist der Nutzungsfaktor unter Beachtung dieser unter-
schiedlichen Werte zu ermitteln. 

 
(6) Enthält der Bebauungsplan keine Festsetzungen über die Anzahl der Vollgeschosse 

oder der Gebäudehöhe oder der Baumassenzahl, anhand derer sich der Nutzungs-
faktor ermitteln lässt, gelten die Vorschriften für den unbeplanten Innenbereich nach § 
17 entsprechend.  

 
 

§ 16 
Nutzungsfaktor bei Bestehen einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB 

 
Enthält eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB Festsetzungen nach § 9 Abs. 1, 2 und 4 
BauGB, gelten die Regelungen des § 15 für die Ermittlung des Nutzungsfaktors ent-
sprechend; ansonsten sind die Vorschriften des § 17 anzuwenden.  
 
 

§ 17 
Nutzungsfaktor im unbeplanten Innenbereich 

 
(1) Im unbeplanten Innenbereich wird zur Bestimmung des Nutzungsfaktors auf die 

Höchstzahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse abgestellt.  
 
 Sind Grundstücke unbebaut, wird auf die Höchstzahl der in ihrer unmittelbaren Um-

gebung vorhandenen Vollgeschosse abgestellt.  
 
(2) Ist im Bauwerk kein Vollgeschoss vorhanden, gilt als Zahl der Vollgeschosse die tat-

sächliche Gebäudehöhe; geteilt durch 3,5 für insgesamt gewerblich oder industriell 
genutzte Grundstücke; durch 2,2 für alle in anderer Weise baulich genutzte Grundstü-
cke. Bruchzahlen werden hierbei kaufmännisch auf volle Zahlen auf- oder abgerun-
det.  

 
(3) Die in § 15 Abs. 1 festgesetzten Nutzungsfaktoren je Vollgeschoss gelten ent-

sprechend.  
 
 (4) Bei Grundstücken, die  
 
 a) als Gemeinbedarfsflächen unbebaut oder im Verhältnis zu ihrer Größe unterge-

ordnet bebaut sind (z.B. Festplatz u.Ä.), gilt 0,50, 
 
 b) nur gewerblich ohne Bebauung oder mit einer im Verhältnis zur gewerblichen 

Nutzung untergeordneten Bebauung genutzt werden dürfen, gilt 0,10, 
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 c) nur Friedhöfe, Freibäder, Sportplätze sowie sonstige Anlagen, die nach ihrer 

Zweckbestimmung im Wesentlichen nur in einer Ebene genutzt werden können, 
gilt für die bebauten Teile dieser Grundstücke 1,00, für die Restfläche 0,20,  

 
 d) wegen ihrer Größe nur mit Garagen bebaut, als Stellplatz oder in ähnlicher  

Weise genutzt werden können, gilt 0,50, 
 
 e) mit Kirchengebäuden oder ähnlichen Gebäuden mit religiöser Zweckbestimmung 

bebaut sind, gilt 1,25 
 
 als Nutzungsfaktor.  

 
§ 18 

Nutzungsfaktor in Sonderfällen 
 
(1) Bei gänzlich unbebauten – aber dennoch angeschlossenen - Außenbereichs-

grundstücken gilt als Nutzungsfaktor 0,5 (bezogen auf die gemäß § 14 Abs. 3 ermit-
telte Grundstücksfläche). 

 
(2) Bei bebauten Außenbereichsgrundstücken bestimmt sich der Nutzungsfaktor (be-

zogen auf die gemäß § 14 Abs. 3 ermittelte bebaute Fläche) nach den Regelungen 
des § 17 Abs. 1 bis 3. Für die Restfläche gilt Abs. 1 entsprechend. 

 
(3) Geht ein Grundstück vom Innenbereich in den Außenbereich über, so gelten die Nut-

zungsfaktoren der §§ 15 bis 17 für das Teilgrundstück im Innenbereich jeweils ent-
sprechend. Für das Teilgrundstück im Außenbereich gelten die vorstehenden Ab-
sätze 1 und 2 entsprechend.  

 
§ 19 

Gegenstand der Beitragspflicht 
 
Der Beitragspflicht unterliegen die an die Wasserversorgungsanlagen angeschlossenen 
Grundstücke; die anschließbaren, wenn sie bebaut sind bzw. gewerblich genutzt werden 
oder baulich, gewerblich oder in wasserbeitragsrechtlich relevanter Weise genutzt werden 
dürfen. 

 
§ 20 

Entstehen der Beitragspflicht 
 
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der tatsächlichen Fertigstellung der beitragsfähigen 

Maßnahme. Der Magistrat stellt durch Beschluss gemäß § 11 Abs. 9 KAG fest, wann 
die beitragsfähige Maßnahme fertiggestellt wurde und macht diesen Beschluss  
öffentlich bekannt.  

 
(2) Die Stadtwerke können für Teile oder Abschnitte der beitragsfähigen Maßnahme den 

Beitrag jeweils schon dann erheben, wenn diese nutzbar sind. In diesem Fall ent-
steht die Beitragspflicht mit der Bekanntmachung des Beschlusses des Magistrates, 
der den Zeitpunkt der Fertigstellung der Teile oder Abschnitte feststellt und die Ab-
rechnung anordnet (§ 11 Abs. 8 KAG). 

 
(3) Sind Grundstücke im Zeitpunkt der Fertigstellung (Abs. 1) oder Teilfertigstellung  

(Abs. 2) noch nicht baulich oder gewerblich nutzbar, entsteht die Beitragspflicht für 
diese Grundstücke mit dem Eintritt der baulichen, gewerblichen oder wasserbeitrags-
rechtlich relevanten Nutzbarkeit bzw. dem tatsächlichen Anschluss. In diesen Fällen 
erfolgt die Heranziehung nach demjenigen Beitragssatz, der im Zeitpunkt der Fertig-
stellung oder der Teilfertigstellung festgelegt war. 
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§ 21 
Beitragspflichtige 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Ei-

gentümer des Grundstückes ist. Wenn das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet ist, ist an Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig.  

 
(2) Bei Wohnungs- oder Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer 

entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.  
 
(3) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
(4) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, im Falle des Abs. 1 Satz 2 

auf dem Erbbaurecht.  
 

§ 22 
Fälligkeit 

 
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. 
 

 
§ 23 

Vorausleistungen 
 
Die Stadtwerke können Vorausleistungen bis zur Höhe des voraussichtlichen Beitrages ab 
Beginn des Jahres verlangen, in dem mit der Herstellung, Erweiterung oder Erneuerung der 
Wasserversorgungsanlage begonnen wird.  

 
 
§ 24 

Ablösung des Wasserbeitrages 
 
Vor Entstehen der Beitragspflicht kann der Beitrag abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag 
bestimmt sich nach der Höhe des voraussichtlichen Beitrages gemäß den im Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses geltenden Bestimmungen dieser Satzung. Ein Rechtsanspruch auf 
Ablösung besteht nicht. 
 
 
b) Kostenerstattung 

 
§ 25 

Grundstücksanschlusskosten 
 
(1) Der Aufwand für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Reparatur, Unterhaltung 

oder Beseitigung (Stillegung) der Anschlussleitung ist den Stadtwerken in der tatsäch-
lich entstehenden Höhe zu erstatten. Der Erstattungsanspruch entsteht mit der Fer-
tigstellung der erstattungspflichtigen Maßnahme; er wird einen Monat nach Bekannt-
gabe des Bescheides fällig.  
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(2) Erstattungspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bescheides Eigen-

tümer des Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, ist 
anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte erstattungspflichtig. Mehrere Erstat-
tungspflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 
(3) Der Erstattungsanspruch ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück; bei Bestehen 

eines Erbbaurechtes auf diesem.  
 
 
c) Gebühren 

§ 26 
Benutzungsgebühren 

 
(1) Die Stadtwerke erheben zur Deckung der Kosten im Sinne des § 10 Abs. 2 KAG  

Gebühren für die Inanspruchnahme der Wasserversorgungsanlage. 
 
(2) Die Gebühr bemisst sich nach der Menge (m³) des zur Verfügung gestellten Wassers. 

Ist eine Messeinrichtung ausgefallen oder wird den Stadtwerken bzw. einem Beauf-
tragten der Zutritt zu der Messeinrichtung verweigert oder ist das Ablesen der Mess-
einrichtung aus sonstigen Gründen nicht möglich, schätzt die Gemeinde den 
Verbrauch nach pflichtgemäßen Ermessen. 

 
(3) Die Gebühr beträgt pro m³ € 2,05 (netto). 

 
 
§ 27 

Zählermiete 
 
(1) Die Zählermiete (netto) beträgt je Wasserzähler und je angefangenen Kalender-

monat  
 

- bei Hauswasserzählern    ¾“   Qn  2,5 m³/h  €   1,40  
      1”  Qn     6 m³/h  €   1,60  
    1 ½“  Qn   10 m³/h  €   2,00  
 
 - bei Großwasserzählern DN   50 Qn   15 m³/h  € 12,00  
   DN   65 Qn   25 m³/h € 14,00  
   DN   80 Qn   40 m³/h € 15,00  
 
 - bei Verbundwasserzählern DN   50 Qn   15 m³/h € 25,00  
   DN   80 Qn   40 m³/h € 30,50  
   DN 100 Qn   60 m³/h € 39,00  
   DN 150 Qn 150 m³/h € 57,30  
 
(2) Die Abgabepflicht entsteht mit Einbau des Wasserzählers, ggfs. anteilig nach Kalen-

dermonaten bei einer Erstausstattung bzw. Eigentümerwechsel. 
 
(3) Wird die Wasserlieferung durch die Stadtwerke unterbrochen (z. B. wegen Wasser-

mangels, Störungen im Betrieb, betriebsnotwendigen Arbeiten oder aus anderen 
Gründen), so wird für die voll ausfallenden Kalendermonate keine Zählermiete be-
rechnet.  
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§ 28 

Gebührensätze bei Baumaßnahmen und 
anderen vorübergehenden Zwecken 

 
(1) Für das bei der Herstellung von Hoch- und Tiefbauten u.dgl. verwendete Wasser 

(Bauwasser) wird die Benutzungsgebühr nach Maßgabe des nachstehenden Absat-
zes nur dann berechnet, wenn der Wasserverbrauch ausnahmsweise nicht durch 
Wasserzähler gemessen wird. 

 
(2) Als Pauschalverbrauch werden zugrunde gelegt 
 
 a) bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Gebäuden je angefangene 100 m³ 

umbauten Raumes (einschließlich Keller- und Untergeschoss sowie ausgebauten 
Dachräumen) 

15 m³ Wasser 
 
 Werden Fertigbauten errichtet, wird der umbaute Raum des Kellergeschosses mit 

einem Zuschlag von 10 % der Pauschale zugrunde gelegt; 
 
 b) bei Beton- und Backsteinbauten, soweit sie nicht unter Ziff. a) fallen, für je ange-

fangene 10 m³ Beton und Mauerwerk 
1 m³ Wasser 

 
c) Bei Verwendung von Fertigbeton kann der Wasserverbrauch nach Ziff. a) und b) 

bis zu 50 % ermäßigt werden.  
 

(3) Der Wasserverbrauch für andere vorübergehende Zwecke wird - soweit er nicht durch 
Wassermessung feststellbar ist - durch die Stadtwerke nach Erfahrenswerten ge-
schätzt und im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Wasserabnehmer bindend fest-
gelegt.  

 
 Die in den Absätzen 2 und 3 festgelegten Pauschalmengen bilden die Grundlage für 

die laufenden Wasserbenutzungsgebühren nach Maßgabe des § 26 Abs. 3. 
 
 Für die Überlassung eines Standrohres wird je Kalendertag eine Leihgebühr (netto) 

von € 2,00 (großer Anschluss) bzw. € 1,50 für den kleinen Anschluss erhoben; ange- 
fangene Tage gelten als volle Tage. 

 
 Die Gebühr ist ohne Rücksicht auf die Zeit der tatsächlichen Verwendung für jeden 

Kalendertag zu zahlen, solange das Standrohr dem Wasserwerk nicht zurückgegeben 
ist.  

 
 Als Sicherheitsleistung wird ein Betrag von € 500,00 (kleines Standrohr) bzw.  

€ 700,00 für Standrohre mit C-Anschluss erhoben. Die Rückzahlung erfolgt nach 
Rückgabe des Standrohres sowie nach Zahlung der Leihgebühr. Bei eventuellen Be-
schädigungen an dem Standrohr, insbesondere an der Hydrantenfassung, sind die 
Reparaturkosten den Stadtwerken in vollem Umfang zu erstatten.  

 
 

§ 29 
Vorauszahlungen 

 
(1) Die Stadtwerke können vierteljährlich Vorauszahlungen auf die Benutzungsgebühr 

verlangen, die nach dem Verbrauch des vorangegangenen Rechnungsjahres bemes-
sen werden.  
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(2) Statt Vorauszahlungen zu verlangen, können die Stadtwerke beim Anschlussnehmer 

einen Münzzähler einrichten, wenn er mit zwei Vorauszahlungen im Rückstand ist 
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oder nach den Umständen des Einzelfalls zu besorgen ist, dass er seinen Zahlungs-
verpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt.  

 
§ 30 

Verwaltungsgebühren 
 
Verwaltungsgebühren (netto) werden von den Stadtwerken erhoben 
 
1. für die Erteilung einer Befreiung vom 
 Anschluss- und Benutzungszwang €   31,00 
 
2. für die Prüfung und Genehmigung der Bewässerungspläne 
 einschließlich Satzung und Bestandsplan €   36,00 
 
3. für die Genehmigung des Anschlusses €     6,00 
 
4. für die verwaltungsmäßige Abwicklung des Anschlusses  
 (Regiekosten) € 172,00 
 
5. für die Inbetriebnahme der Wasserverbrauchsanlage €   24,00 
 
6. für jede gewünschte Zwischenablesung von Wasser- oder  
 Abwasserzählern einschließlich Verarbeiten der Daten im 
 Gebührenwesen €   21,00 
 
6.1 für den zweiten und jeden weiteren Zähler €   13,00 
 
7. für jedes Einrichten eines Münzzählers € 142,00 
 
8. für jede kopierte Seite der Wasserversorgungssatzung außerhalb 
 des Verfahrens nach § 4 €     0,50 

 
 

§ 31 
Entstehen der Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Benutzen des betriebsfertigen Anschlusses des 

Grundstücks an die öffentliche Wasserversorgungsanlage, in den Fällen des  
§ 29 mit der betriebsfertigen Herstellung der Einrichtung der Wasserentnahme.  

 
(2) In den Fällen des unerlaubten Wasserverbrauchs entsteht die Gebührenpflicht mit 

Beginn der unerlaubten Entnahme.  
 
(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses, im Falle des § 28 mit 

dem Abbau der Wasserentnahmeeinrichtung.  
 
(4) Die Verwaltungsgebühr entsteht mit der jeweiligen Amtshandlung.  
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§ 32 
Festsetzung und Fälligkeit der Gebühren 

 
(1) Die Benutzungsgebühren werden als Jahresgebühr durch schriftlichen Bescheid fest 

gesetzt. Die Gebühren aus einer Abrechnung für die Inanspruchnahme der Wasser-
versorgungsanlage wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides 
fällig.  

 
(2) Die Gebühr für die über die Hauptmesseinrichtung bezogene Frischwassermenge 

wird als Vorauszahlung erhoben. Die Vorauszahlung beträgt ein Viertel der Jahresge-
bühr, die sich bei der letzten Abrechnung ergeben hat. Die Vorauszahlungen sind am 
15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines jeden Jahres fällig. Sind für die Festsetzung 
von Vorauszahlungen keine Frischwassermengen zu ermitteln, werden diese nach 
dem Durchschnittsverbrauch, auch vergleichbarer Anschlussnehmer, geschätzt.  

 
(3) Bei Nachveranlagungen wird die Gebührenschuld einen Monat nach Bekanntgabe 

des Bescheides fällig. 
 

§ 33 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bescheids Eigentümer 

des Grundstücks ist. Der Erbbauberechtigte ist anstelle des Grundstückseigentümers 
pflichtig. 

 
(2) Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer 

entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 
 
(3) Tritt während eines Erhebungszeitraumes ein Wechsel in der Person des Eigen-

tümers ein, hat der bisherige Eigentümer die Gebühr bis zum Zeitpunkt des Eigen-
tumsüberganges zu entrichten. Der Eigentumsübergang erfolgt immer nur zu einem 
Monatsersten. 

 
(4) Der Zeitpunkt des Eigentumsüberganges ist der Stadt unter Angabe der Zähler-

stände der Messvorrichtung einvernehmlich zwischen bisherigem und neuem Eigen-
tümer bekannt zu geben. 

 
(5) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.  
 

 
§ 34 

Umsatzsteuer 
 
Soweit Ansprüche der Stadtwerke der Umsatzsteuerpflicht unterliegen, ist die Umsatzsteuer 
von dem Pflichtigen zusätzlich zu entrichten.  
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IV - Mitteilungspflichten, Betriebsstörungen 
und Ordnungswidrigkeiten 

 
§ 35 

Mitteilungspflichten 
 
(1) Der Wasserabnehmer ist verpflichtet, alle für die Prüfung der Wasserverbrauchsan-

lagen, die Entrichtung der Beiträge, Gebühren und Erstattungsansprüche erforder-
lichen Auskünfte zu erteilen.  

 
(2) Der Wasserabnehmer hat den mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der 

Stadtwerke den Zutritt zu den Wasserverbrauchsanlagen und Anschlussleitungen zu 
gestatten, soweit dies zur Prüfung der technischen Einrichtungen des Trinkwassers 
oder Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach dieser Satzung, insbesonde-
re zum Ablesen der Messeinrichtungen, erforderlich ist.  

 
(3) Jeder Wasserabnehmer hat ihm bekannt werdende Schäden und Störungen an den 

Anschlussleitungen, den Wasserverbrauchsanlagen und der Wasserversorgungsan-
lage unverzüglich den Stadtwerken zu melden.  

 
(4) Änderungen im Grundstückeigentum bzw. Erbbaurecht sind den Stadtwerken vom 

bisherigen oder neuen Anschlussnehmer unverzüglich schriftlich mitzuteilen.  
 
(5) Der Anschlussnehmer, der bauliche Veränderungen an der Wasserverbrauchsanlage 

vornehmen lassen will, hat dies den Stadtwerken rechtzeitig anzuzeigen. 
 
(6) Der Anschlussnehmer hat das Abhandenkommen, Beschädigungen und Störungen 

der Messeinrichtungen den Stadtwerken unverzüglich mitzuteilen.  
 

§ 36 
Zwangsmittel 

 
Für die zwangsweise Durchsetzung der im Rahmen dieser Satzung erlassenen Verwal-
tungsverfügungen gelten die Vorschriften des Hessischen Verwaltungsvollstreckungs-
gesetzes in der jeweils gültigen Fassung.  

 
§ 37 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
 
1. § 3 Abs. 2 seinen Trink- und/oder Betriebswasserbedarf aus anderen als 

der Wasserversorgungsanlage deckt, ohne dass ihm dies nach § 
3 Abs. 3 gestattet ist; 

   
2. § 3 Abs. 4 u. § 32 

 
den in diesen Bestimmungen genannten Mitteilungspflichten 
nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt; 

   
3. § 4 Abs. 6 die Anschlussleitung herstellt, erneuert, verändert, unterhält oder 

beseitigt oder anders auf sie (einschließlich der Hauptabsperr-
einrichtung und der Messeinrichtung) einwirkt oder ein-wirken 
lässt; 
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4. § 5 Abs. 2 Satz 1 Wasserverbrauchsanlagen nicht so betreibt, dass Störungen 
anderer Wasserabnehmer, störende Rückwirkungen auf die 
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Wasserversorgungsanlage oder Wasserverbrauchsanlagen Drit-
ter oder Auswirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausge-
schlossen sind; 

   
5. § 11 Abs. 3 die Messeinrichtung nicht vor Frost, Abwasser, Niederschlags-

wasser und Grundwasser schützt. 
   
6. § 35 Abs. 2 den Beauftragten der Stadtwerke den Zutritt zu den Wasser-

verbrauchsanlagen, Anschlussleitungen und Messeinrichtungen 
verweigert. 
 

7. § 35 Abs. 4 die Änderungen im Grundstückseigentum den Stadtwerken nicht 
unverzüglich schriftlich mitteilt. 
 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von € 250,00 bis € 50.000,00 ge-

ahndet werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Verursacher 
aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Reicht das satzungsmäßige 
Höchstmaß hierzu nicht aus, kann es überschritten werden. 

 
(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der jeweils geltenden Fassung findet An-

wendung; zuständige Verwaltungsbehörde ist der Magistrat der Stadt Bad Soden am 
Taunus.  

 
§ 38 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2007 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Wasserversor-
gungssatzung vom 30.04.1998 einschließlich ihrer Änderungssatzungen außer Kraft.  
 
 
 
 
 
 
 
Bad Soden am Taunus, 28.08.2006 
 
 
 
 
Der Magistrat der Stadt  
Bad Soden am Taunus  
 
 
 
 
Norbert Altenkamp 
Bürgermeister 
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Vorstehende Wasserversorgungssatzung der (WVS) der Stadt Bad Soden am Taunus vom 
28.08.2006 wurde in der Bad Sodener Zeitung Nr. 43 vom 25.10.2006 gemäß § 6 der 
Hauptsatzung der Stadt Bad Soden am Taunus vom 11.07.2006 veröffentlicht.  
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Bad Soden am Taunus, 08.12.2006 
 
 
Der Magistrat der Stadt 
Bad Soden am Taunus 
Im Auftrag 
 
 
 
Jürgen Wolf 
Technischer Betriebsleiter 
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